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1. Kapitel

Einleitung

A. Das Spannungsverhältnis von Norm und Zeit
im Völkerrecht

Jeder völkerrechtliche Vertrag1 wird, wie Rechtsnormen generell, in Anbe-
tracht einer konkreten Situation in sozialer, politischer und technischer Hinsicht
verfasst2. Rechtssätze sollen Verhalten steuern3 und beziehen sich daher auf den
jeweiligen regelungsbedürftigen Bereich der Wirklichkeit4. Sie sind von der
Wirklichkeit ihrer Entstehungszeit geprägt5. Ein Gesetz steht, so Karl Larenz6 in
Bezug auf den innerstaatlichen Bereich, als historisches Faktum im Wirkungszu-
sammenhang seiner Zeit. Wird eine Norm nun unmittelbar nach Inkrafttreten
ausgelegt, so geschieht dies in Kenntnis der Umstände und Anschauungen sowie
derselben faktischen Rahmenbedingungen, die auch für die Entstehung der Norm
maßgeblich waren. Je mehr Zeit aber zwischen Entstehungs- und Anwendungs-
zeitpunkt vergeht, desto drängender stellt sich die Frage, inwieweit sich die in
der Zwischenzeit eingetretenen Veränderungen auf die Auslegung und das Ver-
ständnis der Norm auswirken7. Denn ihre Steuerungsfunktion kann eine Rechts-
ordnung nur dann erfüllen, wenn sie den Bezug zu dem zu regelnden Bereich

1 Siehe zu diesem Zusammenhang von völkerrechtlichem Vertrag und der ihn umge-
benden Rechts- und Lebensordnung Rudolf Bernhardt, Die Auslegung völkerrechtlicher
Verträge, 1963, 135.

2 Normen als situationsbedingt und situationsabhängig bezeichnend: Peter Baumeis-
ter, Das Rechtswidrigwerden von Normen, 1996, 24.

3 Zur Verhaltenssteuerungsfunktion der Rechtsnormen Wolfgang Fikentscher, Metho-
den des Rechts, Band III, 1976, 641 f.; Bernd Rüthers/Christian Fischer/Axel Birk
Rechtstheorie, 6. Auflage 2011, 49 ff.; Dirk Looschelders/Wolfgang Roth, Juristische
Methodik im Prozeß der Rechtsanwendung, 1996, 10 ff.

4 Wolfgang Fikentscher, Methoden des Rechts in vergleichender Darstellung, Band I,
1976, 3 ff., 8 betont insoweit, dass Recht im Grunde immer nur als ein „Recht in der
Zeit und in einem gegebenen Rechtskreis“ anzusehen ist.

5 Nach der institutionalistischen Rechtslehre ist Recht sogar ausschließlich durch sei-
nen Bezug zur sozialen Lebenswirklichkeit erklärbar, Recht und soziale Wirklichkeit
mithin untrennbar. Siehe dazu Dirk Bischoff, Norm und Rechtswirklichkeit im institutio-
nalistischen Rechtsdenken, 1995.

6 Karl Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. Auflage, 1991, 350.
7 Larenz (Fn. 6), 350 ff.; siehe auch Fikentscher, Band III (Fn. 3), 685; Reinhold Zip-

pelius, Juristische Methodenlehre, 10. Auflage 2006, 45 ff.; siehe zudem zu dieser Prob-
lematik direkt in Bezug auf das Völkerrecht Théodore Georgopoulos, Le droit intertem-



nicht verliert, ein Auseinanderfallen von Norm und Wirklichkeit also verhindert
wird8. Es gehört jedoch auch zur Steuerungsfunktion des Rechts, eine gewisse
Vorhersehbarkeit zukünftiger Verhältnisse zu ermöglichen und eine verlässliche
Ordnung mit kalkulierbaren Strukturen zu schaffen. Aus diesem Grunde darf die
Orientierung des Rechts an der sich verändernden Wirklichkeit nicht so weit ge-
hen, dass grundsätzlich jeder Wandel der Verhältnisse Berücksichtigung findet.
Je mehr sich allerdings die Verhältnisse des Regelungsbereiches im Vergleich zur
Entstehungszeit der Norm verändern, desto mehr entsteht ein durch dieses Aus-
einanderfallen von Norm und Wirklichkeit begründetes Spannungsverhältnis9.
Um ein solches Auseinanderfallen von Norm und Wirklichkeit zu verhindern,
gilt es eine Anpassung des Rechts an den eingetretenen Wandel vorzunehmen.

Dazu besteht grundsätzlich die Möglichkeit der formellen Rechtsänderung.
Schon in der nationalen Rechtsordnung stellt sich jedoch eine solche Fülle an
Entwicklungen hoch komplexer Regelungsbereiche ein, dass der Gesetzgeber mit
den notwendigen Anpassungen jedenfalls hinterherhinkt10. Für den Bereich des
Völkerrechts mit seinen sich rasch wandelnden politischen Strukturen stellt sich
eine Anpassung des Rechts im Wege der formellen Rechtsänderung als besonders
schwierig dar. Im Gegensatz zum zentralen Rechtsetzungsorgan nationaler
Rechtsordnungen besteht im Völkerrecht ein dezentralisiertes Rechtsetzungssys-
tem11. Rechtserzeugung erfolgt auf der Basis des Konsensprinzips12 und unter-
liegt somit dem Problem stark divergierender politischer Interessen, die es in Ein-
klang zu bringen gilt. Dieser Charakter eines dezentralen Koordinationsrechts13

bringt eine geringere Anpassungsfähigkeit des Rechts an den realen Wandel mit
sich, als dies in einem für nationale Rechtsordnungen typischen zentralisierten
Subordinationsrecht der Fall ist. Delbrück14 spricht daher von einem Missverhält-
nis zwischen der Dynamik des politischen Lebens und der Statik des Rechts,
welches im Völkerrecht stärker als in den nationalen Rechtsordnungen herrsche.

Die Problematik spitzt sich weiterhin dadurch zu, dass in neuerer Zeit eine
Tendenz dahingehend besteht, Sachbereiche mit dem Ziel universeller und lang

16 1. Kap.: Einleitung

porel et les dispositions conventionnelles evolutives, Revue général de droit internatio-
nal public, tome CVIII – 2004, 123–148, 124 ff.

8 Baumeister (Fn. 2), 23; siehe auch Fikentscher, Band I (Fn. 4), 4: „Denn je älter
ein Gesetz wird, desto fragwürdiger wird das Postulat seiner Geltung, . . .“.

9 Baumeister (Fn. 2), 22; Larenz (Fn. 6), 350.
10 Dazu Baumeister (Fn. 2), 23.
11 Theodor Schweisfurth, Völkerrecht, 2006, 628 f.; Wolfgang Graf von Vitzthum,

Begriff, Geschichte und Rechtsquellen des Völkerrechts, in: ders. (Hg.), Völkerrecht,
5. Auflage 2010, Rn. 1–159, Rn. 55.

12 Vitzthum (Fn. 11), Rn. 45.
13 Vitzthum (Fn. 11), Rn. 55; Schweisfurth (Fn. 11), 626 ff.
14 Jost Delbrück, Begriff, Geltung und Erscheinungsformen des Völkerrechts, in: Ge-

org Dahm/Jost Delbrück/Rüdiger Wolfrum, Völkerrecht, Band I/1, 2. Auflage 1989,
27–48, 46 f.



anhaltender Geltung zu kodifizieren15. Es sind vermehrt Regelungs- statt der
klassischen Austauschverträge zu finden, wobei ein herausragendes Beispiel in
diesem Zusammenhang die Entwicklung der Verträge zum Schutze der Men-
schenrechte ist16. Gerade im Bereich von überwiegend multilateralen Regelungs-
und Ordnungsverträgen, die das Verhalten der Vertragsstaaten auf lange Sicht
steuern sollen, wird somit die Frage evident, inwieweit eine notwendige An-
passung des Vertrages an die realen Entwicklungen im Wege der Auslegung zu
vollziehen sein könnte. Bernhardt spitzt die Problematik in Anlehnung an die
EGMR-Rechtsprechung17 auf folgende Frage zu:

„Must these conventions and their clauses be interpreted and applied as understood
at the time of the conclusion of the relevant treaty, or is the treaty a ,living instru-
ment‘ which can change its meaning in accordance with developments in State and
society“18?

B. Der Untersuchungsgegenstand

Mit der angesprochenen Frage Bernhardts wird der Aspekt der dynamischen
Auslegung als Lösung des zu vermeidenden Spannungsverhältnisses von Norm
und Zeit eingeführt. Was jedoch unter dynamischer Auslegung zu verstehen ist,
ist in Anbetracht der Verwendung des Begriffes im völkerrechtlichen Schrifttum
nicht eindeutig. Denn im Rahmen der Untersuchung wird zu zeigen sein, dass
hierunter sowohl drei verschiedene spezifische Auslegungsmethoden, nämlich
die Einbeziehung der späteren Praxis, die implied-powers-Lehre und die evolu-
tive Auslegung, als auch ein grundlegendes theoretisches Fundament, und zwar
eine dynamische Konzeption von Auslegung, gefasst werden. Die genannten Me-
thoden haben diese theoretische Grundlage einer dynamischen Konzeption von
Auslegung gemeinsam. Denn sie sind allesamt auf den Anwendungszeitpunkt
des Vertrages als maßgeblichen Zeitpunkt der Auslegung bezogen und lösen sich
von dem Verständnis des Vertrages zum Abschlusszeitpunkt. In diesem Sinne
können sie als dynamische Methoden bezeichnet werden.

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist die zu diesem Bereich gehö-
rende spezifische Methode der evolutiven Auslegung. Evolutive Auslegung ist
diejenige Methode, die die nach Vertragsschluss eingetretenen Veränderungen

B. Der Untersuchungsgegenstand 17

15 Schweisfurth (Fn. 11), 628.
16 Dazu Florian Reindel, Auslegung menschenrechtlicher Verträge am Beispiel der

Spruchpraxis des UN-Menschenrechtsausschusses, des Europäischen und des Interame-
rikanischen Gerichtshofes für Menschenrechte, 1995, 1 f. und 4 ff.

17 Die Charakterisierung der EMRK als living instrument nahm der EGMR erstmalig
im Tyrer-Fall vor: ECHR, Case of Tyrer v. The United Kingdom, Judgment of 25 April
1978, Application No. 5856/72, 12 para. 31.

18 Rudolf Bernhardt, Evolutive Treaty Interpretation, Especially of the European
Convention on Human Rights, GYIL Vol. 42 (1999), 11–25, 12.


